Ortsteilrat Bischleben-Stedten Erfu rt

LANDESHAUPTSTADT
THURINGEN

Aus der Sitzung des Ortsteilrates Bischleben-Stedten am 20.04.2026

(Beratung offentlich)

Gremium Ortsteilrat Bischleben-Stedten

Beschluss Nr.: 0896/26

Verwendung der Mittel nach § 8i.V.m. § 7 Abs. 2 der
Bezeichnung: Ortsteilverfassung - Reprasentationsmittel des
Ortsteilblrgermeisters "Erfurter Frithjahrsputz 2026"

Genaue Fassung:

Beschluss:

Entsprechend § 8 b)i.V.m. § 7 Abs. 2, Anlage 5 der Hauptsatzung der Stadt Erfurt, werden
dem Ortsteilbirgermeister oder einem Beauftragten fur die Durchfiihrung des diesjahrigen

Frihjahrsputzes, finanzielle Mittel i.H.v. 85,72 EUR zur Verfligung gestellt.

Die bereitgestellten Mittel konnen entsprechend dem Antrag u.a. fir den Kauf von
Getranke und einen kleinen Imbiss fur die Helfer eingesetzt werden.

Der Einsatz der Mittel fiir Speisen und Getranke ist gestattet.

Die ordnungsgemadfe Verwendung der Mittel ist durch die entsprechenden Belege auf der
Grundlage § 71 ThirGemHV nachzuweisen.

Bereits getdtigte Ausgaben werden anerkannt. Nicht verbrauchte finanzielle Restmittel
aus diesem Beschluss, stehen flir andere Beschlisse wieder zur Verfligung.

Franz Hicke Thomas Luley
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Ortsteilburgermeister/in Schriftfihrer/in

Seite 2 von 3



Seite 3von 3



	SMC_BM_TOOST
	Vorlage
	Betreff
	SMC_BM_GRZU
	Beschluß
	Zu

